
Teil II

Regelungen über Voraussetzungen, Art
und Intensität der Förderung

1. Allgemeines*)

1.1 Grundsätze der Förderung

Mit Haushaltsmitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (im fol-
genden: GA-Mittel) können Vorhaben der gewerblichen
Wirtschaft einschließlich Tourismusgewerbe sowie
wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben gefördert wer-
den, durch die die Wettbewerbs- und Anpassungsfähig-
keit der Wirtschaft gestärkt und neue Arbeitsplätze ge-
schaffen bzw. vorhandene Arbeitsplätze gesichert wer-
den.

1.1.1 GA-Mittel dürfen nur in den im Rahmenplan
ausgewiesenen Fördergebieten eingesetzt werden. Die
Fördergebiete werden wie folgt unterteilt:

• Fördergebiete mit ausgeprägtem Entwicklungsrück-
stand mit Genehmigung nach Art. 87 Abs. 3a EG-V
(A-Fördergebiete)**),

• Fördergebiete mit besonders schwerwiegenden
Strukturproblemen mit Genehmigung nach
Art. 87 Abs. 3a EG-V und Arbeitsmarktregion Ber-
lin (B-Fördergebiete)***),

                                               
*) Gemäß dem Recht der Europäischen Gemein-

schaften sind die Voraussetzungen, Art und Inten-
sität der Förderung auf die spezifische Zweckbe-
stimmung der Beihilfe auszurichten. Teil II bildet
die Rechtsgrundlage zur Vergabe von Beihilfen im
Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit
regionaler Zielsetzung (ABl. EG C 74, 10.3.1998,
S. 9), im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 70/2001
der Kommission  über die Anwendung der Artikel
87 und 88 EGV auf staatliche Beihilfen an kleine
und mittlere Unternehmen (ABl. EG L 10/33 vom
13. Januar 2001) und des Gemeinschaftsrahmens
zur Verarbeitung und Vermarktung von landwirt-
schaftlichen Produkten im Sinne von Anhang I.
Die Verordnung und die Mitteilungen der Kom-
mission sind bei der konkreten Vergabe von Bei-
hilfen zu beachten.

**) vgl. Entscheidung der Europäischen Kommission
vom 17. August 1999 zum Fördergebiet (ABl. EG
Nr. C 340/06 vom 27. November 1999)

***) vgl. Entscheidung der Europäischen Kommission
vom 17. August 1999 zum Fördergebiet (ABl.  EG
Nr. C 340/06 vom 27. November 1999); die Ge-
nehmigung für die Stadt Berlin erfolgt nach Art.
87 Abs. 3c EG-V, vgl. Entscheidung der Europäi-

• Fördergebiete mit schwerwiegenden Strukturprob-
lemen mit Genehmigung nach Art. 87 Abs. 3c EG-
V (C-Fördergebiete)****),

• Fördergebiete mit schwerwiegenden Strukturprob-
lemen mit Genehmigung nach Art. 87 Abs. 3c EG-
V auf Grundlage des Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unter-
nehmen (D-Fördergebiete)*****).

1.1.2 Ein Rechtsanspruch auf GA-Mittel besteht nicht.

1.1.3 Die GA-Mittel sind zusätzliche Hilfen. Sie sind
deshalb nicht dazu vorzusehen, andere öffentliche Fi-
nanzierungsmöglichkeiten ohne regionale Zielsetzung
zu ersetzen. In jedem Fall wird eine angemessene Ei-
genbeteiligung des Investors bzw. des Trägers des Vor-
habens vorausgesetzt.

1.1.4 Maßgeblich für die Beurteilung der Förderfähig-
keit eines Vorhabens ist die Sachlage zum Zeitpunkt
der Entscheidung über die Bewilligung der GA-
Förderung und die Rechtslage in Bezug auf Fördervor-
aussetzungen, Art und Intensität der Förderung zum
Zeitpunkt der Antragstellung. Änderungen der Rege-
lungen über Voraussetzungen, Art und Intensität der
Förderung durch Verabschiedung eines neuen Rahmen-
plans oder während der Laufzeit eines geltenden Rah-
menplans gelten für alle Anträge, die nach dem Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Änderungen im Bun-
desanzeiger gestellt werden, es sei denn, die Neurege-
lung enthält eine insoweit abweichende Bestimmung ü-
ber die zeitliche Geltung.1

Soweit EU-Gemeinschaftsrecht betroffen ist, ist für die
Beurteilung der Förderfähigkeit eines Vorhabens ab-
weichend von der vorgenannten Regelung die Rechtsla-
ge zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Bewilli-
gung der GA-Förderung maßgeblich.

                                                                          

schen Kommission vom 14.03.2000 zum Förder-
gebiet (ABl. EG Nr. L 97/27 vom 6. April 2001).

****) vgl. Entscheidung der Europäischen Kommission
vom 14.03.2000 zum Fördergebiet (ABl. EG Nr. L
97/27 vom 6. April 2001).

*****) vgl. Entscheidung der Europäischen Kommission
zum 29. Rahmenplan (noch nicht veröffentlicht).

1 Die Änderungen zu Teil II wurden am 30. 11.2001 im
Bundesanzeiger veröffentlicht.
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1.2 Förderverfahren

1.2.1 Die GA-Mittel werden als Zuschüsse auf Antrag
gewährt. Anträge müssen vor Beginn des Vorhabens bei
einer zur Entgegennahme von Anträgen berechtigten
Stelle2 gestellt werden. Anträge sind auf amtlichem
Formular3 zu stellen.

1.2.2 Antragsberechtigt für die Förderung von Inves-
titionen der gewerblichen Wirtschaft (Ziffer 2) ist, wer
die betriebliche Investition vornimmt oder die betriebli-
che Maßnahme durchführt.

Sind Investor und Nutzer einer geplanten Investition
nicht identisch, kann eine Förderung nur erfolgen,
wenn

• zwischen Investor und Nutzer eine steuerlich aner-
kannte Betriebsaufspaltung oder eine Mitunterneh-
merschaft im Sinne des § 15 Einkommensteuerge-
setz4 vorliegt, und dieses durch eine entsprechende
Bescheinigung des Finanzamtes nachgewiesen wird,
oder

• ein verbindliches Angebot des gewerblichen Inves-
tors zugunsten des Nutzers zum Abschluss einer
Nutzungsvereinbarung über das zu fördernde Wirt-
schaftsgut vorliegt.

Antragsberechtigt ist der Nutzer der zu fördernden
Maßnahme. In diesem Fall haften Investor und Nutzer
für die Investitionszuschüsse gesamtschuldnerisch.

1.2.3 Bei Vorliegen eines Organschaftsverhältnisses
ist antragsberechtigt entweder die Organgesellschaft o-
der der Organträger, je nachdem, wer die betrieblichen
Investitionen vornimmt und die gesetzlichen Vorausset-
zungen der GA erfüllt.

1.2.4 Antragsberechtigt für die Förderung des Ausbaus
der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Ziffer 7) ist der
Träger der Maßnahme.

                                               
2 Siehe Erläuterungen zum Antragsformular, Anhang 6

oder Anhang 7.
3 Die amtlichen Formulare sind in Anhang 6 bzw. An-

hang 7 abgedruckt. Für die ergänzende Förderung von
nicht-investiven Unternehmensaktivitäten zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft
von kleinen und mittleren Unternehmen werden die
amtlichen Antragsformulare von den Ländern bereit-
gestellt.

4 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. April 1997 (BGBl I, S. 821, BGBl
III 611-1) in der jeweils geltenden Fassung.

1.3 Vorförderungen

Öffentliche Finanzierungshilfen, die dem Antragsteller
in früheren Jahren gewährt wurden, sind bei der Ent-
scheidung über die Anträge zu berücksichtigen.

1.4 Prüfung von Anträgen

Vor der Gewährung von GA-Mitteln ist zu prüfen, ob

1.4.1 beim Investitionsvorhaben die Ziele der Raum-
ordnung beachtet sowie die Grundsätze und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt worden
sind;

1.4.2 das Infrastrukturvorhaben von den zuständigen
Behörden gebilligt worden ist;

1.4.3 die Verhütung oder weitestmögliche Beschrän-
kung schädlicher Emissionen (vor allem Luft-, Wasser-
und Bodenverunreinigungen, Lärm) sowie die ord-
nungsgemäße Behandlung der Abfälle bei der Inbe-
triebnahme des unmittelbar geförderten Projektes oder
derjenigen gewerblichen Betriebsstätten, die auf mit
GA-Mitteln erschlossenen Industrie- oder Gewerbeflä-
chen errichtet werden, gewährleistet ist;

1.4.4 ein Vorhaben, durch das neue Arbeitsplätze ge-
schaffen oder vorhandene gesichert werden, mit dem
zuständigen Arbeitsamt abgestimmt ist;

1.4.5 die Investitionen

• den in den Bauleitplänen nach dem Baugesetzbuch
(BauGB) festgelegten Entwicklungsvorstellungen
der Gemeinde bzw. mehrerer benachbarter Gemein-
den entsprechen; sind Bauleitpläne nicht vorhanden,
muss das Vorhaben nach Maßgabe des der baupla-
nungsrechtlichen Zulässigkeitsvorschriften (§§ 29 ff
BauGB) zulässig sein;

• mit städtebaulichen Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch in Ver-
bindung stehen und - soweit das der Fall ist - die
angestrebten städtebaulichen Zielsetzungen unter-
stützen (§§ 139, 149 BauGB, § 165 Abs. 4, § 171
BauGB, §§ 164 a und b BauGB);

• mit den Ergebnissen der agrarstrukturellen Vorpla-
nung, die entsprechend den Fördergrundsätzen der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ erstellt worden ist,
in Einklang stehen.

1.5 Zusammenwirken von Bund und Ländern

1.5.1 Es ist Sache der Länder, im Rahmen dieser Re-
gelungen eigene Förderschwerpunkte unter Berück-
sichtigung regionaler Bedürfnisse und Prioritäten zu
setzen.

Die Länder stellen in ihrer Anmeldung zum Rahmen-
plan die beabsichtigten Förderschwerpunkte dar. Sie
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unterrichten den Bund und die übrigen Länder über die
landesinternen GA-Förderrichtlinien. Dem Unteraus-
schuss ist Gelegenheit zur Beratung zu geben.

1.5.2 Die Länder melden dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie innerhalb von vier Wochen
nach Erteilung eines Bewilligungsbescheides bzw. nach
Abschluss der Verwendungsnachweiskontrolle die GA-
Förderfälle zur statistischen Auswertung. Sie unter-
richten es über die Inanspruchnahme der Fördermittel.
Diese Meldungen erfolgen monatlich.

1.5.3 Die Länder berichten dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie bis zum 31. März eines
jeden Jahres über die von der Gemeinschaftsaufgabe im
Vorjahr geförderten Maßnahmen sowie Rückzahlungen,
und zwar getrennt nach Normalförderung sowie Son-
derprogrammen.

Des Weiteren berichten sie über die Verwendung der
Fördermittel des Landes und der ergänzenden GA-
Förderung in den in Ziffer 5. aufgeführten Wirt-
schaftsförderprogrammen. Sie legen in diesem Zusam-
menhang insbesondere dar, wie der zusätzliche Einsatz
der GA-Mittel erreicht worden ist.

1.5.4 Die Länder teilen dem Begünstigten die Höhe
der ihm im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zuflie-
ßenden Bundesmittel in geeigneter Weise mit. Sie un-
terrichten das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie jährlich über alle Einzelfälle von Rück-
zahlungen von GA-Mitteln durch die Subventionsemp-
fänger.

1.5.5 Die Länder erörtern mit den Förderregionen ak-
tuelle Fragen der Regionalentwicklung und die jeweili-
gen Erfahrungen beim Einsatz der GA-Mittel. Bei gra-
vierenden sektoralen Strukturbrüchen sollen das jewei-
lige Land und die betroffene Region gemeinsam, z.B.
im Rahmen von Regionalkonferenzen, nach Möglich-
keiten suchen, die notwendigen Strukturanpassungen
wirksam zu unterstützen. Dem Bund ist rechtzeitig Ge-
legenheit zu geben, sich an diesen Diskussionen zu
beteiligen.

1.6 Integrierte regionale Entwicklungskonzepte
und Regionalmanagement

Die Fördergebiete legen ihren Entwicklungsanstren-
gungen möglichst ein integriertes regionales Entwick-
lungskonzept, das auf einer breiten Zustimmung in der
Region beruht, zugrunde. In dem Entwicklungskonzept
sollen - auf Basis der notwendigen Eigenanstrengungen
der Region - die für die regionale Entwicklung bzw.
Umstrukturierung besonders wichtigen Maßnahmen der
verschiedenen Politikbereiche und der verschiedenen
Politikebenen entsprechend den jeweiligen regionsspe-
zifischen Anforderungen gewichtet und aufeinander ab-
gestimmt werden. Das Entwicklungskonzept soll, auf-

bauend auf einer Analyse der regionalen Ausgangslage
(Stärken-, Schwächenanalyse), in erster Linie

• die Entwicklungsziele und Handlungsprioritäten der
Region festlegen,

• die vorgesehenen Entwicklungsanstrengungen der
Region sowie Abstimmung und Verzahnung der
notwendigen Entwicklungsmaßnahmen der ver-
schiedenen Politikbereiche und Politikebenen dar-
stellen,

• die vorrangigen Entwicklungsprojekte aufführen.

Die Länder wirken in angemessener Weise auf die Re-
gionen ein, um solche Konzepte zu erarbeiten. Sie ge-
ben dabei den Regionen mit den größten Entwicklungs-
bzw. Umstrukturierungsproblemen Priorität. Das jewei-
lige Land und der Bund können sich an der Erarbeitung
der Entwicklungskonzepte beteiligen.

Die Länder nutzen die von den Regionen vorgelegten
Entwicklungskonzepte zur Beurteilung des Entwick-
lungsbeitrags und der Dringlichkeit der zur Förderung
beantragten Projekte aus den Regionen. Anträge, die
sich in schlüssige Entwicklungskonzepte einfügen, sol-
len vorrangig gefördert werden.

Entwicklungskonzepte können gem. Ziffer 7.3.1 geför-
dert werden.

Um die regionalen Entwicklungsprozesse in besonders
strukturschwachen Regionen auf eine breitere Grundla-
ge zu stellen und zu beschleunigen, kann ein Regio-
nalmanagement auf Ebene der Kreise und kreisfreien
Städte als zeitlich befristetes Projekt und möglichst in
Anbindung an die Wirtschaftsförderungseinrichtungen
installiert werden, das dazu beiträgt:
• integrierte regionale Entwicklungskonzepte zu

entwickeln und vor allem umzusetzen,
• regionale Entwicklungsprojekte zu identifizieren

und zu befördern,
• regionale Konsensbildungsprozesse in Gang zu set-

zen,
• regionale Netzwerke, Bündnisse, Verbundprojekte,

Innovationscluster u. ä. aufzubauen,
• verborgene regionale Beschäftigungs- und Wachs-

tumspotenziale zu mobilisieren.

Ausgaben für das Regionalmanagement können gem.
Ziffer 7.3.2 gefördert werden. Förderanträge im Rah-
men dieses Modellprojektes können bis zum 31.12.2003
bewilligt werden.
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2. Fördervoraussetzungen für die gewerbli-
che Wirtschaft (einschl. Tourismus)

2.1 Primäreffekt

Ein Investitionsvorhaben kann gefördert werden, wenn
es geeignet ist, durch Schaffung von zusätzlichen Ein-
kommensquellen das Gesamteinkommen in dem jewei-
ligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht
unwesentlich zu erhöhen (Primäreffekt).

2.1.1 Diese Voraussetzungen können dann als erfüllt
angesehen werden, wenn in der zu fördernden Betriebs-
stätte überwiegend (d.h. zu mehr als 50 % des Umsat-
zes) Güter hergestellt oder Leistungen erbracht werden,
die ihrer Art nach regelmäßig überregional abgesetzt
werden (sog. "Artbegriff“)5.

2.1.2 Eine Förderung ist auch dann möglich, wenn im
Einzelfall die in der Betriebsstätte hergestellten Güter
oder erbrachten Dienstleistungen tatsächlich überwie-
gend überregional abgesetzt werden und dadurch das
Gesamteinkommen in dem jeweiligen Wirtschaftsraum
unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich erhöht
wird (sog. "Einzelfallnachweis"). Als überregional ist in
der Regel ein Absatz außerhalb eines Radius von 50 km
von der Gemeinde, in der die Betriebsstätte liegt, anzu-
sehen. Für die neuen Länder und Berlin beträgt dieser
Radius 30 km.

2.1.3 Eine Förderung gemäß Ziffer 2.1.1 und 2.1.2
kann auch gewährt werden, wenn aufgrund einer be-
gründeten Prognose des Antragstellers zu erwarten ist,
dass nach Durchführung des geförderten Investitions-
vorhabens die in der Betriebsstätte hergestellten Güter
oder erbrachten Dienstleistungen überwiegend überre-
gional abgesetzt werden. Der überwiegend überregio-
nale Absatz ist innerhalb einer Frist von maximal
3 Jahren nach Abschluss des Investitionsvorhabens
nachzuweisen.

2.1.4 Die Voraussetzungen des Primäreffektes gelten
auch für die Ausbildungsstätten der förderfähigen Be-
triebsstätten (z.B. Ausbildungswerkstätten, Ausbil-
dungslabors, Ausbildungsbüros) als erfüllt.

2.2 Fördervoraussetzungen

Mit den Investitionsvorhaben müssen in den Förderge-
bieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder vorhan-
dene gesichert werden. Dauerarbeitsplätze sind Arbeits-
plätze, die von vornherein auf Dauer angelegt sind.
Ausbildungsplätze können wie Dauerarbeitsplätze ge-
fördert werden. Ein neugeschaffener Ausbildungsplatz

                                               
5 Bei den im Anhang 8 genannten Tätigkeiten (Positiv-

liste) kann unterstellt werden, dass die Voraussetzun-
gen des Primäreffektes im Sinne des Artbegriffs er-
füllt sind.

wird dabei wie zwei Dauerarbeitsplätze bewertet. Für
eine Überwachungszeit von mindestens fünf Jahren
nach Abschluss des Investitionsvorhabens müssen die
Arbeitsplätze tatsächlich besetzt oder zumindest auf
dem Arbeitsmarkt dauerhaft angeboten werden.

Für die Förderung kommen nur solche Investitionen in
Betracht, die ausgehend vom Volumen oder von der
Zahl der geschaffenen Dauerarbeitsplätze eine besonde-
re Anstrengung des Betriebs erfordern. Dementspre-
chend sind Investitionsvorhaben nur förderfähig, wenn
der Investitionsbetrag bezogen auf ein Jahr, die in den
letzten drei Jahren durchschnittlich verdienten Ab-
schreibungen - ohne Berücksichtigung von Sonderab-
schreibungen - um mindestens 50 % übersteigt, oder die
Zahl der bei Investitionsbeginn in der zu fördernden
Betriebsstätte bestehenden Dauerarbeitsplätze um min-
destens 15 % erhöht wird. Bei Errichtungsinvestitionen
und dem Erwerb einer stillgelegten oder von Stilllegung
bedrohten Betriebsstätte gilt Satz 7 als erfüllt.

2.3 Einzelne Investitionsvorhaben

2.3.1 Zu den förderfähigen Investitionen gehören:

• Errichtung einer Betriebsstätte,

• Erweiterung einer Betriebsstätte,

• Umstellung oder grundlegende Rationalisie-
rung/Modernisierung einer Betriebsstätte,

• Erwerb einer stillgelegten oder von Stilllegung be-
drohten Betriebsstätte, sofern er unter Marktbedin-
gungen erfolgt.

2.3.2 Investitionen von Betrieben aus einem Grenz-
kreis in den alten Ländern in einen Grenzkreis in den
neuen Ländern können nur im Einvernehmen zwischen
den betroffenen Ländern gefördert werden.

2.3.3 Rettungsbeihilfen an ein Unternehmen in
Schwierigkeiten6 werden mit Mitteln der GA nicht ge-
währt. Sollen Investitionen eines Unternehmens in
Schwierigkeiten, die die Umstellung oder grundlegende
Rationalisierung/Modernisierung einer Betriebsstätte
betreffen, mit Mitteln der GA gefördert werden, so ist
dies in folgenden Fällen bei der EU-Kommission zu
notifizieren:

• Es handelt sich um ein Unternehmen, welches nicht
die Begriffsvoraussetzungen eines kleinen und
mittleren Unternehmens im Sinne der Ziffer 2.9.11
erfüllt.

                                               
6 Siehe dazu die Begriffsbestimmungen in den Leitli-

nien der Europäischen Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Un-
ternehmen in Schwierigkeiten vom 6. Juli 1999 (ABl.
EG  Nr. C 288/02).
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• Es handelt sich um eine Umstrukturierungsbeihilfe
an ein kleines und mittleres Unternehmen im Sinne
der Ziffer 2.9.11, die sich nicht im Rahmen eines
von der EU-Kommission genehmigten Landespro-
gramms über Rettungs- und Umstrukturierungsbei-
hilfen hält.

2.3.4 Erhält ein Unternehmen, welches nicht die Be-
griffsvoraussetzungen eines kleinen und mittleren Un-
ternehmens im Sinne der Ziffer 2.9.11 erfüllt, und wel-
ches bereits eine Rettungs- bzw. Umstrukturierungsbei-
hilfe7 erhalten hat, während der Umstrukturierungspha-
se nach dem 30. Juni 2000 eine Investitionshilfe aus
Mitteln der GA, so ist diese – mit Ausnahme einer „de
minimis“-Beihilfe8 – bei der EU-Kommission zu notifi-
zieren.

2.4 Förderung von Telearbeitsplätzen

Investitionen zur Schaffung oder Sicherung isolierter
oder alternierender Telearbeitsplätze im Sinne der Zif-
fer 2.9.13 können gefördert werden, sofern sich sowohl
die Betriebsstätte des Unternehmens als auch der Tele-
arbeitsplatz im Fördergebiet befinden.

Befinden sich die Betriebsstätte und der Telearbeits-
platz in unterschiedlichen Gebietskategorien gemäß
Ziffer 2.5.1, ist für die Bemessung des Höchstfördersat-
zes das Fördergebiet maßgebend, in dem sich der Tele-
arbeitsplatz befindet.

Liegen Betriebsstätte und Telearbeitsplatz in verschie-
denen Ländern, kann eine Förderung nur im Einver-
nehmen zwischen den betroffenen Ländern erfolgen.
Das Einvernehmen muss sich insbesondere auf die
eventuelle Aufteilung der Finanzierung der Förderung
der einzelnen Investitionen in der Betriebsstätte und am
Ort des Telearbeitsplatzes erstrecken. Dabei kann sich
die eventuelle Aufteilung der Finanzierung zwischen
den beteiligten Bundesländern an dem jeweiligen vor-
aussichtlichen Ausmaß der in Ziffer 2.5.1 genannten
besonderen Struktureffekte, die mit der einzelnen In-
vestition verbunden sind, ausrichten.

Für den Erlass des Zuwendungsbescheides ist das Land
zuständig, in dem sich die Betriebsstätte befindet.

2.5 Förderhöchstsätze und Eigenbeitrag des Bei-
hilfeempfängers

2.5.1 In den Fördergebieten dürfen Investitionshilfen
mit Mitteln der GA und mit anderen öffentlichen För-

                                               
7 Siehe hierzu die Begriffsbestimmungen aus den in

Fußnote 6 genannten Leitlinien.
8 Siehe dazu die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der

Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwen-
dung der Art. 87 und 88 EG-V auf „De-minimis“-
Beihilfen (ABl. EG L 10/30 vom 13. Januar 2001).

dermitteln maximal in Höhe der nachstehenden
(Brutto-)Sätze gewährt werden:

A-Fördergebiete:9

Betriebsstätten von KMU10 50 %,
sonstige Betriebsstätten 35 %,

B-Fördergebiete:9, 11

Betriebsstätten von KMU10 43 %,
sonstige Betriebsstätten 28 %,

C-Fördergebiete:9, 12

Betriebsstätten von KMU10 28 %,
sonstige Betriebsstätten 18 %,

 D-Fördergebiete:9

 Betriebsstätten von KMU:13

• Betriebsstätten von kleinen Unternehmen:
15%,

• Betriebsstätten von mittleren Unternehmen:
7,5%,

 sonstige Betriebsstätten:
 maximal 100.000 Euro Gesamtbetrag innerhalb
von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten
Beihilfe.14

                                               
9 vgl. Anhang 14.
10Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß

Ziffer 2.9.11.
11Die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler

Zielsetzung (ABl. EG Nr. C 74/06 vom 10. März
1998) weisen die zulässigen Beihilfehöchstintensitä-
ten als Netto-Subventions-Äquivalent aus. In der Ar-
beitsmarktregion Berlin muss im Einzelfall sicherge-
stellt werden, dass eine Beihilfehöchstintensität von
20 % netto (für KMU: 20 % netto zuzüglich 10 %
brutto) nicht überschritten wird.

12Die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung (ABl. EG Nr. C 74/06 vom 10. März
1998) weisen die zulässigen Beihilfehöchstintensitä-
ten als Netto-Subventions-Äquivalent aus. Für Inves-
titionen in Fördergebieten nach Art. 87 Abs. 3 c EG-
V, in denen das Pro-Kopf-BIP höher und die Arbeits-
losenquote niedriger liegt als der Gemeinschafts-
durchschnitt, muss im Einzelfall sichergestellt wer-
den, dass eine Beihilfehöchstintensität von 10 % netto
(für KMU: 10 % netto zuzüglich 10 % brutto) nicht
überschritten wird (s. Anhang 14).

 13Kleine und mittlere Unternehmen gemäß Ziffer
2.9.11. Definition der KMU gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar
2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-V
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unter-
nehmen (ABl. EG L 10/33 vom 13. Januar 2001).

 14Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom
12. Januar 2001 über die Anwendung der Art. 87 und
88 EG-V auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl. EG L
10/30 vom 13. Januar 2001).



- 6 -

31. Rahmenplan Teil II.doc . . .

Diese Förderhöchstsätze beziehen sich bei sachkapital-
bezogenen Zuschüssen (Ziffer 2.6.2) auf die in Ziffer
2.8.1, Satz 2, letzter Halbsatz definierte  Bemessungs-
grundlage, bei lohnkostenbezogenen Zuschüssen (Ziffer
2.6.3) auf die Lohnkosten, die für eingestellte Personen
während eines Zeitraums von zwei Jahren anfallen.

Die genannten Fördersätze sind Förderhöchstsätze, die
im Einzelfall nur bei Vorliegen besonderer Strukturef-
fekte ausgeschöpft werden können. Ein besonderer
Struktureffekt kann unterstellt werden, wenn das Vor-
haben in besonderer Weise geeignet ist, quantitativen
und qualitativen Defiziten der Wirtschaftsstruktur und
des Arbeitsplatzangebotes in dem Fördergebiet entge-
genzuwirken, z.B. durch

• Investitionen, die zur Hebung bzw. Stabilisierung
der Beschäftigung in Regionen mit schwerwiegen-
den Arbeitsmarktproblemen beitragen,

• Investitionen, die die regionale Innovationskraft
stärken,

• Investitionen im Zusammenhang mit Existenzgrün-
dungen,

• Investitionen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze
für Frauen und Jugendliche schaffen.

2.5.2 In den B-Fördergebieten der fünf neuen Länder
mit Ausnahme der brandenburgischen Teile der Ar-
beitsmarktregion Berlin können besonders struktur-
wirksame Ansiedlungsinvestitionen, die sich im inter-
nationalen Standortwettbewerb befinden, auf Antrag ei-
nes Landes und mit Zustimmung des Planungsaus-
schusses in begründeten Ausnahmefällen bis zur Höhe
der in den A-Fördergebieten geltenden Förderhöchst-
sätze gefördert werden. Die Entscheidung hierüber
kann vom Unterausschuss getroffen werden, sofern
nicht ein Mitglied ausdrücklich die Befassung des Pla-
nungsausschusses verlangt.

2.5.3 Der Beitrag des Beihilfeempfängers zur Finan-
zierung des Investitionsvorhabens muss mindestens
25 % betragen. Dieser Mindestbetrag darf keine Bei-
hilfe enthalten.15

2.5.4 Nach Maßgabe des Multisektoralen Beihilferah-
mens für große Investitionsvorhaben der EU16 müssen
große Investitionsvorhaben bei der Kommission ange-
meldet werden, soweit sie einen der beiden folgenden
Schwellenwerte überschreiten:

• Projekt-Gesamtkosten von mindestens 50 Mio. Euro
(15 Mio. Euro für Investitionen in der Textil- und
Bekleidungsindustrie) und eine als Prozentsatz der

                                               
15Eine Beihilfe ist beispielsweise enthalten bei einem

zinsgünstigen oder einem staatlich verbürgten Darle-
hen, das staatliche Beihilfeelemente enthält.

16Siehe ABl. EG Nr. C 107 vom 7. April 1998.

beihilfefähigen Investition ausgedrückte Intensität
der kumulierten Beihilfebeträge von mindestens
50 % der für Regionalbeihilfen geltenden Höchst-
grenze für Großunternehmen in dem betroffenen
Gebiet und ein Beihilfebetrag von mindestens
40.000 Euro (30.000 Euro für Investitionen in der
Textil- und Bekleidungsindustrie) pro geschaffenem
oder erhaltenem Arbeitsplatz oder

• Gesamtbeihilfe mindestens 50 Mio. Euro.

Die Kommission legt den zulässigen Förderhöchstsatz
anhand der im Multisektoralen Regionalbeihilferahmen
bestimmten Kriterien selbst fest.

2.6 Förderfähige Kosten

2.6.1 Investitionshilfen können in Form von sachka-
pitalbezogenen oder lohnkostenbezogenen Zuschüssen
gewährt werden.

2.6.2 Bei sachkapitalbezogenen Zuschüssen gehören
zu den förderfähigen Kosten:

• Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der zum
Investitionsvorhaben zählenden Wirtschaftsgüter
des Sachanlagevermögens,

• Anschaffungskosten von immateriellen Wirtschafts-
gütern, soweit diese aktiviert werden. Immaterielle
Wirtschaftsgüter sind Patente, Betriebslizenzen oder
patentierte technische Kenntnisse sowie nicht pa-
tentierte technische Kenntnisse. Immaterielle Wirt-
schaftsgüter sind nur förderfähig, wenn

= der Investor diese nicht von verbundenen oder
sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell
verflochtenen Unternehmen angeschafft hat und

= diese Wirtschaftsgüter ausschließlich innerhalb
der Betriebsstätte, die die Beihilfe erhält, genutzt
werden. Die Wirtschaftsgüter müssen mindes-
tens fünf Jahre im Betrieb des Ersterwerbers
verbleiben. Bei Unternehmen, welche die Beg-
riffsbestimmungen der Ziffer 2.9.11 nicht erfül-
len, können die Anschaffungskosten der immate-
riellen Wirtschaftsgüter nur bis zu einer Höhe
von 25 % der einheitlichen Bemessungsgrundla-
ge im Sinne der Ziffer 2.9.1 unterstützt werden.

• Geleaste Wirtschaftsgüter, wenn sie beim Leasing-
nehmer (Nutzer) aktiviert werden. Sofern das Wirt-
schaftsgut beim Leasinggeber (Investor) aktiviert
wird, sind geleaste Wirtschaftsgüter förderfähig,
wenn zwischen Investor und Nutzer eine Be-
triebsaufspaltung oder Mitunternehmerschaft (siehe
Ziffer 1.2.2) vorliegt oder wenn die in Anhang 9
dargestellten Bedingungen für die Förderfähigkeit
eingehalten sind.

• Gemietete und gepachtete Wirtschaftsgüter, die
beim Investor aktiviert werden, wenn zwischen In-
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vestor und Nutzer eine Betriebsaufspaltung oder
Mitunternehmerschaft (siehe Ziffer 1.2.2) vorliegt
oder wenn die in Anhang 10 dargestellten Bedin-
gungen für die Förderfähigkeit eingehalten sind.

• Im Falle der Übernahme einer Betriebsstätte die för-
derfähigen Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter
des Sachanlagevermögens, höchstens der Buchwert
des Veräußerers. Wirtschaftsgüter, die bereits geför-
dert wurden, bleiben unberücksichtigt.

• Der aktivierte Grundstückswert zu Marktpreisen,
sofern es sich um ein für das beantragte Investiti-
onsvorhaben notwendiges Grundstück handelt.

Zu den förderfähigen Kosten gehören nicht

• Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen17,

• die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für
PKW, Kombifahrzeuge, LKW, Omnibusse, Luft-
fahrzeuge, Schiffe und Schienenfahrzeuge; außer-
dem sind ausgeschlossen sonstige Fahrzeuge, die im
Straßenverkehr zugelassen sind und primär dem
Transport dienen,

• gebrauchte Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt
sich um den Erwerb einer stillgelegten oder von
Stilllegung bedrohten Betriebsstätte oder das erwer-
bende Unternehmen ist ein Unternehmen in der
Gründungsphase (vgl. Ziffer 2.9.6) und die Wirt-
schaftsgüter werden nicht von verbundenen oder
sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell ver-
flochtenen Unternehmen angeschafft oder wurden
nicht bereits früher mit öffentlichen Mitteln geför-
dert.

Bei Investitionen, die im Zusammenhang mit der Ver-
lagerung einer Betriebsstätte getätigt werden, sind Erlö-
se, die aus der Veräußerung der bisherigen Betriebs-
stätte erzielt werden bzw. erzielbar wären, und eventu-
elle Entschädigungsbeträge (z.B. nach Baugesetzbuch)
von den förderfähigen Investitionskosten abzuziehen.

Die durch Investitionshilfen geförderten Wirtschafts-
güter müssen mindestens fünf Jahre nach Abschluss des
Investitionsvorhabens in der geförderten Betriebsstätte
verbleiben, es sei denn, sie werden durch gleich- oder
höherwertige Wirtschaftsgüter ersetzt. Das ersetzende
Wirtschaftsgut ist nicht erneut förderfähig.

Die Investitionshilfe kommt nur für den Teil der Inves-
titionskosten je geschaffenem oder gesichertem Dauer-
arbeitsplatz in Betracht, der das fünffache der durch-
schnittlichen Investitionskosten je gefördertem Dauer-

                                               
17Eine Ersatzbeschaffung liegt nicht vor, wenn das neu

angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgut wegen
seiner technischen Überlegenheit oder rationelleren
Arbeitsweise für den Betrieb eine wesentlich andere
Bedeutung hat als das ausgeschiedene Wirtschaftsgut.

arbeitsplatz nicht übersteigt. Für neugeschaffene Dau-
erarbeitsplätze belaufen sich die durchschnittlichen In-
vestitionskosten z.Z. auf 100.000 Euro und für gesi-
cherte Arbeitsplätze auf  50.000 Euro.

2.6.3 Bei lohnkostenbezogenen Zuschüssen gehören
zu den förderfähigen Kosten die Lohnkosten, die für
eingestellte Personen während eines Zeitraums von
zwei Jahren anfallen. Voraussetzung ist, dass es sich
um an Erstinvestitionen nach Ziffer 2.3 gebundene Ar-
beitsplätze handelt. Der überwiegende Teil der neuge-
schaffenen Arbeitsplätze muss eines der folgenden Kri-
terien erfüllen:

• Arbeitsplätze mit überdurchschnittlicher Qualifika-
tionsanforderung,

• Arbeitsplätze mit besonders hoher Wertschöpfung
oder

• Arbeitsplätze in einem Bereich mit besonders ho-
hem Innovationspotential.

Die Lohnkosten umfassen den Bruttolohn (vor Steuern)
und die gesetzlichen Sozialabgaben. Ein Arbeitsplatz ist
investitionsgebunden, wenn er eine Tätigkeit betrifft,
auf die sich die Investition bezieht, auch wenn er in den
ersten drei Jahren nach Abschluss der Investition ge-
schaffen wird. Zugrundegelegt werden können lediglich
die neugeschaffenen Arbeitsplätze, die zu einem Netto-
zuwachs an Beschäftigten im Verhältnis zur durch-
schnittlichen Beschäftigungszahl in den vergangenen
zwölf Monaten führen. Die der Förderung zugrundege-
legten Arbeitsplätze müssen mindestens fünf Jahre be-
setzt bleiben.

2.6.4 Der Investor kann zwischen lohnkostenbezoge-
nen und sachkapitalbezogenen Zuschüssen wählen. Der
lohnkostenbezogene Zuschuss kann je zur Hälfte mit
der erstmaligen Besetzung der Arbeitsplätze und nach
Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres an den Zuwen-
dungsempfänger ausgezahlt werden.

2.7 Durchführungszeitraum

Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für ein
Investitionsvorhaben gewährt, das innerhalb von 36
Monaten durchgeführt wird.

2.8 Subventionswert

2.8.1 Der Subventionswert der für das Investitionsvor-
haben aus öffentlichen Fördermitteln gewährten Förde-
rungen darf die in Ziffer 2.5.1 festgelegten Förder-
höchstsätze nicht überschreiten; der beihilfefreie Eigen-
beitrag des Beihilfeempfängers in Höhe von mindestens
25 % (Ziffer 2.5.3) muss sichergestellt sein. Die För-
derhöchstsätze drücken den Wert der zulässigen öffent-
lichen Förderungen (Subvention) in Prozent der Bemes-
sungsgrundlage aus, der sich entweder aus der einheit-
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lichen Bemessungsgrundlage im Sinne der  Ziffer 2.9.1
zuzüglich der Anschaffungskosten von immateriellen
Wirtschaftsgütern nach Maßgabe der Ziffer 2.6.2 oder
den Lohnkosten im Sinne der Ziffer 2.6.3 ergibt. Die
einzelnen Teile der Förderungen werden mit ihrem
Subventionswert angesetzt. Können regionalbeihilfefä-
hige Aufwendungen ganz oder teilweise auch aus Pro-
grammen mit anderen Zielsetzungen gefördert werden,
kann der in beiden Fällen förderbare Teil dem günstige-
ren Höchstsatz der anzuwendenden Regelung unterlie-
gen.

2.8.2 Investitionszuschüsse werden mit ihren Nomi-
nalbeträgen in die Subventionswertberechnung einbe-
zogen.

2.8.3 Bei zinsgünstigen Darlehen wird der Zinsvorteil
festgestellt, der sich aus der Differenz zwischen dem
von der Europäischen Kommission festgelegten Refe-
renzzinssatz18 und Effektivzinssatz ergibt.

Die Summe der mit diesem Zinssatz diskontierten Zins-
vorteile in Prozent der  Bemessungsgrundlage (vgl.
Ziffer 2.8.1, Satz 2) ist der Subventionswert des Darle-
hens19.

2.8.4 Bürgschaften haben einen Subventionswert von
0,5% des Bürgschaftsbetrages, soweit sie einem Unter-
nehmen gewährt werden, das sich nicht in Schwierig-
keiten befindet.20 Wenn die Bürgschaften unter die „de
minimis“-Regelung21 fallen, brauchen sie nicht ange-
rechnet zu werden.

2.9 Begriffsbestimmungen

2.9.1 Die einheitliche Bemessungsgrundlage für Regi-
onalbeihilfen22 besteht aus den Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Anschaffung bzw. Herstellung
von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen.

2.9.2 Für den Begriff der Betriebsstätte gilt § 12 der
Abgabenordnung; der Begriff „gewerblich“ richtet sich

                                               
18Der Referenzzinssatz beträgt ab dem 01.12.2001

5,23 %. Änderungen im Laufe des Jahres 2002 wer-
den im Bundesanzeiger und im Internet unter der In-
ternetadresse http://www.bmwi.de veröffentlicht.

19Die Subventionswerttabelle wird im Bundesanzeiger
sowie im Internet unter der Internetadresse
http://www.bmwi.de/Homepage/Politikfelder/Wirt-
schaftspolitik/Regionalpolitik//Regionalpolitik.jsp
veröffentlicht.

20 Siehe Fußnote 6.
21 Siehe Fußnote 8.
22Siehe dazu die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit

regionaler Zielsetzung (ABl. EG Nr. C 74/06 vom
10. März 1998).

nach den Bestimmungen des Gewerbesteuergesetzes23.
Mehrere Betriebsstätten eines Gewerbebetriebes des
Antragstellers in derselben Gemeinde gelten als eine
einheitliche Betriebsstätte. Im Rahmen der Förderung
von Telearbeitsplätzen im Sinne der Ziffer 2.9.13 ge-
mäß Ziffer 2.4 gilt der Ort der Leistungserbringung
durch den Telearbeitnehmer als unselbständiger Be-
standteil der Betriebsstätte des Unternehmens.

2.9.3 Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätz-
lich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnen-
den Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Bei Baumaß-
nahmen gelten Planung und Bodenuntersuchung nicht
als Beginn des Vorhabens. Der Grunderwerb ist nicht
als Beginn des Vorhabens anzusehen.

2.9.4 Zeitpunkt der Anschaffung ist der Zeitpunkt der
Lieferung. Ist Gegenstand eines Kaufvertrages über ein
Wirtschaftsgut auch dessen Montage durch den Ver-
käufer, so ist das Wirtschaftsgut erst mit der Beendi-
gung der Montagearbeit geliefert. Zeitpunkt der Her-
stellung ist der Zeitpunkt der Fertigstellung. Ein Wirt-
schaftsgut ist fertiggestellt, sobald es seiner Zweckbe-
stimmung entsprechend genutzt werden kann. Die Beg-
riffe "Anschaffung" und "Herstellung" sind im steuer-
rechtlichen Sinn zu verstehen24.

2.9.5 Ausbildungsplätze liegen vor, soweit betriebliche
Ausbildungsverträge bestehen, die in das Verzeichnis
der Berufsausbildungsverhältnisse bei einer nach dem
Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle eingetragen
worden sind.

2.9.6 Gründungsphase eines Unternehmens ist ein
Zeitraum von 60 Monaten seit Beginn der Gründungs-
investitionen. Als neugegründet gelten Unternehmen,
die erstmalig einen Gewerbebetrieb anmelden und nicht
im Mehrheitsbesitz eines oder mehrerer selbständiger
Unternehmer oder bestehender Unternehmen stehen.

2.9.7 Zwischen der Zahl der Dauerarbeitsplätze und
der Zahl der Beschäftigten ist zu unterscheiden.

2.9.8 Teilzeitarbeitsplätze werden wie folgt berück-
sichtigt:

• Ein Teilzeitarbeitsplatz  wird im Verhältnis der
jährlichen Arbeitsstunden zu der Anzahl der Ar-

                                               
23Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I,

S. 613, ber. 1977 I, S. 269) in der jeweils geltenden
Fassung; § 2 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I,
S. 814, BGBl III, 611-5) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

24Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. April 1997 (BGBl. I, S. 821, BGBl
III 611-1) sowie Einkommensteuer-Richtlinie, jeweils
in der geltenden Fassung.
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beitsstunden eines Vollzeitarbeitsplatzes anteilig be-
rücksichtigt.

• Teilzeitarbeitsplätze, die wegen Geringfügigkeit
nach § 8 Viertes Buch Sozialgesetzbuch nicht zur
Versicherungspflicht führen, bleiben unberücksich-
tigt. Dies gilt ebenfalls für die Beschäftigung von
Aushilfskräften.

2.9.9 Saisonarbeitsplätze finden mit ihrer jahresdurch-
schnittlichen tariflichen oder betriebsüblichen Arbeits-
zeit als Dauerarbeitsplätze Berücksichtigung, wenn sie
nach Art der Betriebsstätte während der Saisonzeit auf
Dauer angeboten und besetzt werden.

2.9.10Bei Mehrschichtbetrieben ist die Zahl der Dau-
erarbeitsplätze grundsätzlich mit der Zahl der entspre-
chenden Arbeitskräfte gleichzusetzen.

2.9.11Kleine und mittlere Unternehmen25 im Sinne der
Ziffern 2.5, 5.1.1 - 5.1.3 und 7.2.8 sind Unternehmen,
die

• weniger als 250 Personen beschäftigen und

• einen Jahresumsatz von höchstens 40 Mio. Euro o-
der eine Jahresbilanzsumme von höchstens 27 Mio.
Euro  haben und

• nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der
Stimmanteile im Besitz von einem oder von mehre-
ren Unternehmen gemeinsam stehen, welche die
Definition der KMU nicht erfüllen.26

 Für den Fall, dass eine Unterscheidung zwischen klei-
nen und mittleren Unternehmen erforderlich ist27, sind
kleine Unternehmen solche, die

                                               
25Definition der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der

Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwen-
dung der Art. 87 und 88 EG-V auf staatliche Beihil-
fen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. EG L
10/33 vom 13. Januar 2001).

26Nach der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (siehe oben
Fußnote 25) kann der Schwellenwert von 25 % in
zwei Fällen überschritten werden:
1. Wenn das Unternehmen im Besitz von öffentli-

chen Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalge-
sellschaften oder institutionellen Anlegern steht
und diese weder einzeln noch gemeinsam eine
Kontrolle über das Unternehmen ausüben;

2. wenn aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt
werden kann, wer die Anteile hält, und das Unter-
nehmen erklärt, dass es nach bestem Wissen da-
von ausgehen kann, dass es nicht zu 25 % oder
mehr seines Kapitals im Besitz von einem oder
von mehreren Unternehmen gemeinsam steht, die
die Definition der KMU nicht erfüllen.

 27Siehe die Regelung zu den D-Fördergebieten oben
unter Ziffer 2.5.1.

• weniger als 50 Personen beschäftigen und

• einen Jahresumsatz von höchstens 7 Mio. Euro  o-
der eine Jahresbilanzsumme von höchstens 5 Mio.
Euro haben, und

• nicht zu höchstens 25% oder mehr des Kapitals o-
der der Stimmenanteile im Besitz von einem oder
von mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, die
dieser Definition der kleinen Unternehmen nicht
entsprechen.28

Alle übrigen KMU sind mittlere Unternehmen.

Diese Beurteilungskriterien dürfen nicht durch solche
Unternehmen umgangen werden, die die Voraussetzun-
gen für die Eigenschaft als kleine und mittlere Unter-
nehmen zwar formal erfüllen, jedoch tatsächlich durch
ein größeres oder mehrere größere Unternehmen kon-
trolliert werden. Es sind sämtliche rechtliche Gebilde
auszuschließen, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden,
deren wirtschaftliche Bedeutung über die eines kleinen
und mittleren Unternehmens hinausgeht.

2.9.12Kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der
Ziffer 5.1.4 sind Unternehmen, die

• nicht mehr als 500 Arbeitskräfte beschäftigen und

• entweder einen Jahresumsatz von nicht mehr als 80
Mio. Euro oder eine Bilanzsumme von nicht mehr
als 54 Mio. Euro erreichen und

• sich zu höchstens 25 % im Besitz eines oder meh-
rerer Unternehmen befinden, die dieser Definition
nicht entsprechen. (Ausnahme: öffentliche Beteili-
gungsgesellschaften und - soweit keine Kontrolle
ausgeübt wird - institutionelle Anleger).

2.9.13Ein Telearbeitsplatz liegt vor, falls ein Arbeit-
nehmer an seinem Wohnort dezentral für ein räumlich
entferntes Unternehmen über elektronische Medien
(bspw. über vernetzte Datenverarbeitungsanlagen im
On- oder Off-Line-Betrieb) Tätigkeiten in Erfüllung
seines Arbeitsvertrages ausübt. Ein isolierter Telear-
beitsplatz liegt vor, falls die Tätigkeiten für das Unter-
nehmen ausschließlich am Wohnort des Arbeitnehmers
ausgeübt werden. Ein alternierender Telearbeitsplatz
liegt vor, falls die Tätigkeiten für das Unternehmen
teilweise am Wohnort des Arbeitnehmers und teilweise
im Betrieb des Unternehmens/Arbeitgebers ausgeführt
werden.

                                               
28Siehe zum ausnahmsweise möglichen Überschreiten

dieses Schwellenwertes die Regelung in Fußnote 26.
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3. Ausschluss von der Förderung

3.1 Ausgeschlossene Wirtschaftsbereiche

Von der Förderung sind insbesondere ausgeschlossen:

3.1.1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, soweit
nicht Verarbeitung oder Vermarktung,

3.1.2 Bergbau, Abbau von Sand, Kies, Ton, Steinen
und vergleichbare Zweige der Urproduktion,

3.1.3 Energie- und Wasserversorgung, außer Kraft-
werken und Wasserversorgungsanlagen, die überwie-
gend dem betrieblichen Eigenbedarf dienen,

3.1.4 Baugewerbe, mit Ausnahme der in der Positiv-
liste (Anhang 8) aufgeführten Bereiche,

3.1.5 Einzelhandel, soweit nicht Versandhandel,

3.1.6 Transport- und Lagergewerbe,

3.1.7 Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien oder ähn-
liche Einrichtungen.

3.2 Einschränkungen der Förderung

Für folgende Bereiche ist die Förderung aufgrund bei-
hilferechtlicher Sektorregelungen eingeschränkt:

3.2.1 Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse29,

3.2.2 Eisen- und Stahlindustrie (grundsätzliches Bei-
hilfeverbot mit Ausnahmen F.u.E.-, Umweltschutz- und
Schließungsbeihilfen30),

3.2.3 Schiffbau, Schiffsumbau und Schiffsreparatur31,

3.2.4 Kraftfahrzeugindustrie, sofern der Kostenauf-
wand einer zu fördernden Maßnahme 50 Mio. Euro o-
der die staatliche Beihilfe 5 Mio. Euro übersteigt32,

3.2.5 Rahmenregelungen für bestimmte, nicht unter
den EGKS fallende Stahlbereiche33,

                                               
29Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Ag-

rarsektor (ABl. EG Nr. C 232/19 vom 12. August
2000).

30Entscheidung Nr. 2496/96 EGKS der Kommission
vom 18. Dezember 1996 (ABl. EG Nr. L 338/42 vom
28. Dezember 1996).

31Verordnung Nr. 1540/98 vom 29. Juni 1998 zur Neu-
regelung der Beihilfen im Schiffbau 01.01.1999 -
31.12.2003 (ABl.  EG L 202 vom 18. Juli 1998).

32Gemeinschaftsrahmen der Kommission (ABl. der EG
C 279/1 vom 15. September 1997).

33Rahmenregelung (ABl. EG C 320/3 vom 13. Dezem-
ber 1988).

3.2.6 Kunstfaserindustrie (grundsätzliches Beihilfe-
verbot für Investitionen im Bereich Acryl-, Polyester-,
Polypropylen- und Polyamidspinnfasern und –filament-
garne sowie der Texturierung dieser Garne)34.

3.3 Beginn vor Antragstellung

Für ein Vorhaben, das vor Antragstellung (Antragsein-
gang gem. Ziffer 1.2) begonnen worden ist, werden
GA-Mittel nicht gewährt.

4. Widerruf des Zuwendungsbescheides
und Rückforderung der Fördermittel bei
Nichterreichung von Fördervorausset-
zungen des Rahmenplans

4.1 Grundsatz der Rückforderung

Vorbehaltlich der in den Ziffern 4.2 und 4.3 genannten
Ausnahmen ist der Zuwendungsbescheid zu widerrufen
und sind die bereits gewährten Fördermittel vom Zu-
wendungsempfänger zurückzufordern, wenn dem Zu-
wendungsbescheid zugrunde liegende Fördervorausset-
zungen des Rahmenplans nach Abschluss des Investiti-
onsvorhabens oder der betrieblichen Maßnahme nicht
erfüllt sind.

4.2 Ausnahmen bei der Verfehlung bestimmter
Arbeitsplatzziele oder bei geringfügigem
Unterschreiten des erforderlichen Investiti-
onsbetrages

Macht der Zuwendungsempfänger glaubhaft, dass die
Nichterreichung der Fördervoraussetzung(en) nach
Ziffer 2.2 auf bestimmten Umständen beruht, die er
nicht zu vertreten hat und die er im Zeitpunkt der An-
tragstellung auch bei Anwendung der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmannes nicht vorhersehen konnte, kann
von einem Widerruf des Bewilligungsbescheides und
einer Erstattung der bereits gewährten Fördermittel
vollständig oder teilweise abgesehen werden, wenn

4.2.1 die Dauerarbeitsplätze nach Ziffer 2.2 Satz 7
zwar geschaffen wurden, im Zusammenhang mit der
Investitionsdurchführung jedoch an anderer Stelle in
der geförderten Betriebsstätte aufgrund erheblicher, im
Zeitpunkt des Investitionsbeginns unvorhersehbarer
struktureller Anpassungen an für das Unternehmen re-
levante grundlegende Marktveränderungen soviel Dau-
erarbeitsplätze weggefallen sind, dass die erforderliche
Mindestzahl zusätzlicher Dauerarbeitsplätze in der Be-
triebsstätte nicht erreicht wird;

                                               
34Gemeinschaftsrahmen (ABl. EG C 94/11 vom 30.

März 1996 i.V.m. ABl. EG C 24/4 vom 29. Januar
1999).
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4.2.2 die neugeschaffenen Dauerarbeitsplätze nach
Ziffer 2.2 Satz 7 während eines zusammenhängenden
Zeitraums von höchstens drei Jahren nach Abschluss
des Investitionsvorhabens nicht ununterbrochen dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt wurden, weil die
Marktverhältnisse sich seit Investitionsbeginn in un-
vorhersehbarer Weise verändert haben. Wird von einem
Widerruf des Zuwendungsbescheides abgesehen, ver-
längert sich der 5jährige Überwachungszeitraum der
Ziffer 2.2 Satz 5 um den zusammenhängenden Zeit-
raum der fehlenden Zurverfügungstellung auf höchstens
acht Jahre;

4.2.3 die neugeschaffenen Dauerarbeitsplätze nach
Ziffer 2.2 Satz 7 nur deshalb nicht besetzt wurden, weil
der Arbeitsmarkt erschöpft war;

4.2.4 der nach Ziffer 2.2 Satz 7 erste Variante erfor-
derliche Investitionsbetrag geringfügig unterschritten
wurde, weil sich aufgrund dem Zuwendungsempfänger
nicht zurechenbarer Umstände der dem Bewilligungs-
bescheid zugrundeliegende Durchführungszeitraum der
Investition verlängert hat oder sich die für das Investiti-
onsvorhaben anzuschaffenden oder herzustellenden
Wirtschaftsgüter nach Antragstellung unvorhersehbar
verbilligt haben. Ein geringfügiges Unterschreiten des
Investitionsbetrages liegt nicht vor, wenn der aus Ziffer
2.2 Satz 7 erste Variante folgende Mindestwert um
mehr als 10 % unterschritten wird.

Eine Verlängerung des Durchführungszeitraums der
Investition hat der Zuwendungsempfänger insbesondere
nicht zu vertreten, wenn

• Liefer- oder Leistungsverzögerungen ausschließlich
durch Dritte verursacht wurden;

• staatliche Genehmigungsverfahren sich trotz gewis-
senhafter Mitwirkung des Investors unvorhersehbar
verzögert haben;

• extrem schlechte Baugründe, extreme Witterungs-
einflüsse, Widersprüche Dritter oder behördliche
Auflagen die Durchführung verzögert haben.

4.3 Anteiliges Absehen von einer Rückforde-
rung

Von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und
einer Erstattung der bereits gewährten Fördermittel
kann anteilig abgesehen werden, wenn die in der Be-
triebsstätte nach Ziffer 2.2 Satz 7 neugeschaffenen
Dauerarbeitsplätze nach einem Zeitraum von mindes-
tens drei Jahren nach Abschluss des Investitionsvorha-
bens nicht mehr der gemäß Ziffer 2.2 Satz 7 zweite Va-
riante erforderlichen Mindestzahl entsprechen.

5. Ergänzende Förderung von nicht-
investiven Unternehmensaktivitäten zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und

Innovationskraft von kleinen und mittle-
ren Unternehmen

5.1 Voraussetzungen, Maßnahmebereiche

Zur Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähig-
keit sowie der Innovationskraft von kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) können GA-Mittel auch ein-
gesetzt werden, um Fachprogramme der Länder zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovations-
kraft der Wirtschaft zu unterstützen.

Die GA-Mittel werden entweder zur finanziellen Ver-
stärkung des Wirtschaftsförderprogramms (Erhöhung
des Finanzmittelvolumens) oder zur Verbesserung sei-
ner Förderkonditionen/-sätze in GA-Gebieten zusätzlich
eingesetzt, soweit dies beihilferechtlich zulässig ist.

Für die Unterstützung aus GA-Mitteln kommen folgen-
de Bereiche in Betracht:

5.1.1 Beratung

Die GA kann sich an der Förderung von Beratungs-
leistungen beteiligen, die von externen und qualifizier-
ten Sachverständigen für betriebliche Maßnahmen er-
bracht werden, die für das Unternehmen und seine
weitere Entwicklung von Gewicht sind und sich von
Maßnahmen der laufenden, normalen Geschäftstätig-
keit deutlich abheben.

Die aus GA-Mitteln finanzierte Beteiligung kann bis zu
50.000 Euro pro Förderfall betragen.

5.1.2 Schulung

Die GA kann sich an der Förderung von Schulungs-
leistungen beteiligen, die von Externen für Arbeitneh-
mer erbracht werden. Die Schulungsleistungen müssen
auf die betrieblichen Bedürfnisse des antragstellenden
Unternehmens ausgerichtet sein und die Arbeitnehmer
auf Anforderungen vorbereiten, die zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und für seine
weitere Entwicklung von Gewicht sind.

Die aus GA-Mitteln finanzierte Beteiligung kann bis zu
50.000 Euro pro Förderfall betragen.

5.1.3 Humankapitalbildung

Die GA kann sich an der Förderung der qualitativen
Verbesserung der Personalstruktur kleiner und mittlerer
Unternehmen beteiligen, die durch die Ersteinstellung
und Beschäftigung von Absolventen/innen einer Fach-
hochschule oder einer wissenschaftlichen Hochschule
erzielt wird.

Die aus GA-Mitteln finanzierte Beteiligung ist auf 2
Jahre begrenzt und kann pro Förderfall im ersten Jahr
bis zu 20.000 Euro und im zweiten Jahr bis zu 10.000
Euro betragen.

5.1.4 Angewandte Forschung und Entwicklung
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Die GA kann sich an der Förderung betrieblicher Vor-
haben, durch die neue Produkte, Produktionsverfahren
oder Dienstleistungen entwickelt werden, beteiligen.
Die aus GA-Mitteln finanzierte Beteiligung kann bis zu
200.000 Euro pro Förderfall betragen.

5.2 Begünstigte Unternehmen, Verfahren

Förderfähig sind kleine und mittlere Unternehmen, die
den Primäreffekt gem. Ziffer 2.1 erfüllen. Die Förder-
programme der Länder und die vorgesehene Verstär-
kung aus GA-Mitteln sind dem Planungsausschuss vor-
zulegen. Die Verstärkung der Förderung kann in diesen
Bereichen mit GA-Mitteln vorgenommen werden, wenn
sich die entsprechenden Länderprogramme nicht mit
Bundesprogrammen überschneiden und der Bund oder
die Mehrheit der Länder keinen Einspruch erheben.

5.3 Inhalt der Länderanmeldungen

Die Länder stellen in ihrer Anmeldung zum Rahmen-
plan die Förderprogramme sowie Form und Umfang ih-
rer Verstärkung durch GA-Mittel (Nachweis der Zu-
sätzlichkeit) dar.

6. Übernahme von Bürgschaften

6.1 Gewährung modifizierter Ausfallbürg-
schaften

Für Investitionsvorhaben, welche die Voraussetzungen
für eine Förderung mit GA-Mitteln erfüllen, können
modifizierte Ausfallbürgschaften von den Ländern ge-
währt werden. Der Bund übernimmt hierfür mit geson-
derter Erklärung bis zum Gesamtbetrag von zehn Milli-
onen Euro je Einzelfall und Jahr eine Garantie von
50 %.35

6.2 Gewährung nach dem Beginn von Investi-
tionsvorhaben

Nach Beginn eines Investitionsvorhabens ist die Ge-
währung oder Aufstockung einer GA-Bürgschaft ab-
weichend von Ziffer 3.3 ausnahmsweise möglich, wenn
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

a) ein Investitionszuschuss wurde rechtzeitig vor Be-
ginn der Investition beantragt,

b) der Investitionszuschuss wird genehmigt,

c) das Investitionsvorhaben ist noch nicht abgeschlos-
sen.

                                               
35Siehe dazu die Garantieerklärung des Bundes im An-

hang 5.

6.3 Grundsätze für die Übernahme von Bürg-
schaften

Bei der Übernahme einer Bürgschaft werden die Länder
folgende Grundsätze beachten:

6.3.1 Die Bürgschaften werden für Kredite an Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich
Tourismus) übernommen, die zur Finanzierung von In-
vestitionen zur Errichtung, Erweiterung, Umstellung o-
der grundlegenden Rationalisierung einer Betriebsstätte
dienen. Eine anderweitige Finanzierung der mit Bürg-
schaftshilfen zu fördernden Vorhaben darf nicht mög-
lich sein.

6.3.2 Die Bürgschaften dürfen 80 % der zu gewähren-
den Kredite nicht übersteigen.

6.3.3 Die Laufzeit der Bürgschaft soll 15 Jahre nicht
überschreiten.

6.3.4 Die Bürgschaftskredite werden - soweit möglich
- durch Grundpfandrechte abgesichert. Sofern dies nicht
möglich ist, sind jedoch sonstige zumutbare Sicherhei-
ten zu fordern.

6.3.5 Die Zinsen der verbürgten Kredite dürfen nicht
über den marktüblichen Zinsen liegen.

6.3.6 Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bun-
des und der Länder sowie die Übernahme von Bürg-
schaften in Sanierungsfällen sind ausgeschlossen.

7. Ausbau der Infrastruktur

7.1 Grundsätze der Förderung

7.1.1 Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen
Wirtschaft erforderlich ist, kann der Ausbau der Infra-
struktur mit Investitionszuschüssen gefördert werden.

Kosten des Grunderwerbs und Maßnahmen zugunsten
des großflächigen Einzelhandels sind nicht förderfähig.
Maßnahmen des Bundes und der Länder werden nicht
gefördert.

7.1.2 Die Förderung beträgt bis zu 80 % der förderfä-
higen Kosten.

7.1.3 Der Träger dieser Maßnahmen ist in vollem
Umfang für die rahmenplankonforme Abwicklung des
Vorhabens verantwortlich und haftet dementsprechend
gegenüber dem Subventionsgeber für den Fall einer et-
waigen Rückforderung.

Als Träger werden vorzugsweise Gemeinden und Ge-
meindeverbände gefördert. Juristische Personen, die
steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, können mit kom-
munalen Trägern gleichbehandelt werden, wenn die
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Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 Abgabenordnung36

erfüllt sind, und dies vom Finanzamt anerkannt ist.
Träger können auch natürliche und juristische Personen
sein, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind.
Sofern beim Träger Gewerbebetriebe beteiligt sind,
muss der Anteil der kommunalen bzw. steuerbegüns-
tigten Beteiligten überwiegen. In diesem Fall ist eine
Besicherung eventueller Haftungs- oder Rückforde-
rungsansprüche in geeigneter Form vorzusehen.

7.1.4 Der Träger kann die Ausführung, den Betrieb
und die Vermarktung des Infrastrukturprojektes sowie
das Eigentum an dem Infrastrukturprojekt an natürliche
oder juristische Personen, die auf Gewinnerzielung aus-
gerichtet sind, übertragen; dann müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sein:

• Die Förderziele der GA werden gewahrt.
• Die Interessen des Trägers werden gewahrt, indem

dieser ausreichenden Einfluss auf die Ausgestaltung
des Projektes behält.

• Die wirtschaftliche Aktivität des Betreibers hat sich
auf den Betrieb bzw. die Vermarktung der Infra-
struktureinrichtung zu beschränken. Er darf die Inf-
rastruktureinrichtung nicht eigenwirtschaftlich nut-
zen.

7.1.5 Vor Bewilligung der Fördermittel sollte der Trä-
ger der Infrastrukturmaßnahme prüfen, ob und inwie-
weit die Einschaltung privater Unternehmer Kosten-
und/oder Zeitersparnisse bei der Erbringung der öffent-
lichen Infrastrukturleistungen ermöglicht. Diese Prü-
fung sollte auf der Grundlage eines Interessenbekun-
dungsverfahrens erfolgen.

7.1.6 Betreiber und Nutzer dürfen weder rechtlich,
wirtschaftlich noch personell verflochten sein.

7.1.7 Träger und ggf. Betreiber der Infrastrukturmaß-
nahme sind an die Erfüllung der im Rahmenplan ge-
nannten Voraussetzungen nach Fertigstellung für eine
Dauer von nicht kürzer als 15 Jahre gebunden.

7.2 Förderfähige Infrastrukturmaßnahmen

Folgende Maßnahmen kommen für eine Förderung in
Frage, wobei diese zielgerichtet und vorrangig förderfä-
higen Betrieben zur Verfügung gestellt werden sollen:

7.2.1 Die Erschließung von Industrie- und Gewerbe-
gelände;

hierzu gehören auch Umweltschutzmaßnahmen, soweit
sie in einem unmittelbaren sachlichen und räumlichen
Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme ste-
hen und für deren Umsetzung erforderlich sind.

                                               
36 siehe Fußnote 23.

7.2.2 Die Wiederherrichtung von brachliegendem In-
dustrie- und Gewerbegelände;

hierzu gehört auch die Beseitigung von Altlasten, so-
weit sie für eine wirtschaftliche Nutzung erforderlich
und wirtschaftlich vertretbar ist.

7.2.3 Die Errichtung oder der Ausbau von Verkehrs-
verbindungen, soweit dadurch Gewerbebetriebe unmit-
telbar an das Verkehrsnetz angebunden werden.

7.2.4 Die Errichtung oder der Ausbau von Energie-
und Wasserversorgungsleitungen und –verteilungsanla-
gen.

7.2.5 Die Errichtung oder der Ausbau von Anlagen für
die Beseitigung bzw. Reinigung von Abwasser und
Abfall.

7.2.6 Die Geländeerschließung für den Tourismus so-
wie öffentliche Einrichtungen des Tourismus. Öffentli-
che Einrichtungen des Tourismus sind Basiseinrichtun-
gen der Infrastruktur des Tourismus, die für die Leis-
tungsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung von
Tourismusbetrieben von unmittelbarer Bedeutung sind
und überwiegend dem Tourismus dienen.

7.2.7 Die Errichtung oder der Ausbau von Einrichtun-
gen der beruflichen Ausbildung, Fortbildung und Um-
schulung.

7.2.8 Die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbe-
zentren, die kleinen und mittleren Unternehmen (vgl.
Ziffer 2.9.11) in der Regel für fünf, aber nicht mehr als
acht Jahre Räumlichkeiten und Gemeinschaftsdienste
bereitstellen (Forschungs-, Telematik-, Technologie-,
Gründerzentren bzw. -parks u.ä.). Hierbei sind aus-
nahmsweise die Kosten für den Erwerb vorhandener
Gebäude (einschließlich betriebsnotwendigem Grund
und Boden) förderfähig.

7.3 Integrierte regionale Entwicklungskonzepte
und Regionalmanagement

7.3.1. Integrierte regionale Entwicklungskonzepte

Die Erstellung integrierter regionaler Entwicklungs-
konzepte kann zu dem in Ziffer 7.1.2 genannten Pro-
zentsatz gefördert werden. Die Beteiligung mit GA-
Mitteln darf für ein Konzept einen Höchstbetrag von
50.000 Euro nicht überschreiten.

7.3.2 Förderung des Regionalmanagements

Die Länder können sich an den Ausgaben der Kreise
bzw. kreisfreien Städte für Regionalmanagement-
Vorhaben gemäß Ziffer 1.6 in einer Anlaufphase der
Vorhaben von maximal drei Jahren mit jährlich bis zu
200.000 Euro beteiligen. Die Kreise bzw. kreisfreien
Städte tragen mindestens 20 % der Ausgaben für das
Regionalmanagement.
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Die Kreise bzw. kreisfreien Städte können die Regio-
nalmanagement-Dienstleistungen bei privaten Dienst-
leistungserbringern erwerben. Wenn das Regionalma-
nagement durch Mitarbeiter des Kreises bzw. der
kreisfreien Städte geleistet wird, sind lediglich solche
Ausgaben förderfähig, die im Zusammenhang mit der
Neueinstellung von zusätzlichem Personal für das Re-
gionalmanagement entstehen.

Die Länder holen für die einzelnen Fördervorhaben die
vorherige Zustimmung des Unterausschusses ein.

7.4 Förderung von Planungs- und Beratungs-
leistungen

Mit Ausnahme der Bauleitplanung können Planungs-
und Beratungsleistungen gefördert werden, die die Trä-
ger zur Vorbereitung/Durchführung förderfähiger Infra-
strukturmaßnahmen von Dritten in Anspruch nehmen,
sofern sie nicht von anderen Ressorts zu finanzieren
sind. Die Beteiligung aus GA-Mitteln kann für eine
Maßnahme bis zu 50.000 Euro betragen.

7.5 Subventionswert

Die mit Fördermitteln der GA erschlossenen Industrie-
und Gewerbegelände werden nach öffentlicher Ver-
kaufsbemühung, wie z.B. Hinweistafeln auf dem Ge-
werbegebiet, Veröffentlichung in der Gewerbegebiets-
liste und in überregionalen Tageszeitungen, Einschal-
tung eines überregional tätigen Maklers, zum Markt-

preis an den besten Bieter verkauft. Soweit der Ver-
kaufspreis die Kosten für den Grundstückserwerb, zu-
züglich des Eigenanteils des Trägers an den Erschlie-
ßungskosten überschreitet, ist der gewährte Zuschuss
um den übersteigenden Teil zu kürzen. Werden die
Grundstücke unter dem Marktpreis verkauft und die Er-
schließungskosten nicht vollständig überwälzt, ist der
damit verbundene Fördervorteil bei der Subventionsbe-
rechnung im Rahmen der Förderhöchstsätze der GA für
die gewerbliche Wirtschaft mit einem Subventionswert
von höchstens 2,25 % anzurechnen.

8. Übergangsregelung

Verlieren Gemeinden bzw. Gemeindeverbände ihre Ei-
genschaft als Fördergebiet, können Förderhilfen weiter
gezahlt werden, wenn

• die Bewilligung der Förderhilfe bis zum Zeitpunkt
des Ausscheidens der Gemeinde bzw. des Gemein-
deverbandes als Fördergebiet erteilt wurde und

• die im Zusammenhang mit einem solchen Investi-
tionsvorhaben angeschafften oder hergestellten
Wirtschaftsgüter, Gebäudeteile, Ausbauten und
Erweiterungen innerhalb von drei Jahren nach dem
Zeitpunkt des Ausscheidens der Gemeinde bzw. des
Gemeindeverbandes aus dem Fördergebiet geliefert
oder fertiggestellt worden sind.
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